
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

S.17.01 — Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung

 

Allgemeine Bemerkungen:

 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die vierteljährliche und die jährliche Übermitt
lung von Informationen für einzelne Unternehmen, Sonderverbände, 
Matching-Adjustment-Portfolios und den übrigen Teil.

 

Die Unternehmen können bei der Berechnung der versicherungstechnischen 
Rückstellungen gemäß Artikel 21 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
angemessene Näherungswerte verwenden. Außerdem kann die Berechnung der 
Risikomarge während des Geschäftsjahres gemäß Artikel 59 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 erfolgen.

 

Geschäftsbereiche für Nichtlebensversicherungsverpflichtungen: Dies sind die in 
Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 aufgeführten Geschäfts
bereiche, gemäß Artikel 80 der Richtlinie 2009/138/EG, für das Direktversiche
rungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene proportionale und nicht
proportionale Geschäft. Die Unterteilung spiegelt die Art der aus dem Vertrag 
(Inhalt) erwachsenden Risiken wider; die rechtliche Form des Vertrags (Form) ist 
nicht unbedingt von entscheidender Bedeutung.

 

Das Direktversicherungsgeschäft für Krankenversicherungen, das auf einer der 
Lebensversicherung nicht vergleichbaren versicherungstechnischen Basis betrie
ben wird, ist in die Geschäftsbereiche Nichtlebensversicherung 1 bis 3 zu 
unterteilen.

 

Das in Rückdeckung übernommene proportionale Geschäft ist zusammen mit 
dem Direktversicherungsgeschäft in C0020 bis C0130 anzugeben.

 

Die Angaben von R0010 bis R0280 sind nach der Volatilitätsanpassung, der 
Matching-Anpassung und der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen 
risikofreien Zinskurve (sofern angewandt) zu übermitteln, dürfen jedoch nicht 
den vorübergehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen 
einschließen. Die Höhe des vorübergehenden Abzugs von den versicherungstech
nischen Rückstellungen ist in den Zeilen von R0290 bis R0310 gesondert 
anzugeben.
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Z0020 Sonderverband/Matching-Ad
justment-Portfolio oder übriger 
Teil 

Geben Sie an, ob sich die Berichtszahlen auf einen Sonderverband, 
ein Matching-Adjustment-Portfolio (MAP) oder den übrigen Teil 
beziehen. Aus der folgenden erschöpfenden Liste ist eine Option 
auszuwählen: 

1 — Sonderverband/MAP 
2 — Übriger Teil 

Z0030 Fonds-/Portfolionummer Identifikationsnummer für einen Sonderverband oder ein Matching- 
Adjustment-Portfolio. Diese Nummer wird vom Unternehmen ver
geben, muss im Zeitverlauf unverändert beibehalten werden und mit 
der in anderen Meldebögen angegebenen Fonds- bzw. Portfolionum
mer übereinstimmen. 
►M2 __________ ◄ 

Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet 

C0020 bis 
C0170/R0010 

Versicherungstechnische Rück
stellungen als Ganzes berech
net 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes be
rechnet, aufgeschlüsselt nach den in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereichen, für das 
Direktversicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene 
Geschäft. 

Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

C0180/R0010 Versicherungstechnische Rück
stellungen als Ganzes berechnet 
— Nichtlebensversicherungs
verpflichtungen gesamt 

Der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen für das Direktversicherungsgeschäft und 
das in Rückdeckung übernommene Geschäft. 
Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

C0020 bis 
C0130/R0020 

Versicherungstechnische Rück
stellungen als Ganzes berechnet 
— Direktversicherungsgeschäft 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes be
rechnet, aufgeschlüsselt nach den in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereichen, für das 
Direktversicherungsgeschäft. 

Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

C0180/R0020 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — ver
sicherungstechnische Rückstel
lungen als Ganzes berechnet — 
Direktversicherungsgeschäft 
gesamt 

Der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen für das Direktversicherungsgeschäft. 

Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

C0020 bis 
C0130/R0030 

Versicherungstechnische Rück
stellungen als Ganzes berechnet 
— in Rückdeckung übernom
menes proportionales Geschäft 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes be
rechnet, aufgeschlüsselt nach den in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereichen, für das 
in Rückdeckung übernommene proportionale Geschäft. 
Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

C0180/R0030 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — ver
sicherungstechnische Rückstel
lungen als Ganzes berechnet — 
in Rückdeckung übernomme
nes proportionales Geschäft 
gesamt 

Der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen für das in Rückdeckung übernommene pro
portionale Geschäft. 

Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

▼B 
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C0140 bis 
C0170/R0040 

Versicherungstechnische Rück
stellungen als Ganzes berechnet 
— in Rückdeckung übernom
menes nichtproportionales Ge
schäft 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes be
rechnet, aufgeschlüsselt nach den in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereichen, für das 
in Rückdeckung übernommene nichtproportionale Geschäft. 

Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

C0180/R0040 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — ver
sicherungstechnische Rückstel
lungen als Ganzes berechnet — 
in Rückdeckung übernomme
nes nichtproportionales Ge
schäft gesamt 

Der Gesamtbetrag der als Ganzes berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen für das in Rückdeckung übernommene 
nichtproportionale Geschäft. 
Dieser Betrag ist ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rück
versicherungsverträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und entspre
chenden Finanzrückversicherungen anzugeben. 

C0020 bis 
C0170/R0050 

Gesamthöhe der einforderbaren 
Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen/gegenüber 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen nach 
der Anpassung für erwartete 
Verluste aufgrund von Gegen
parteiausfällen bei als Ganzes 
berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträ
gen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen 
nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenpar
teiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen, als Gan
zes berechnet für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich. 

C0180/R0050 Gesamthöhe der einforderbaren 
Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen/gegenüber 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen nach 
der Anpassung für erwartete 
Verluste aufgrund von Gegen
parteiausfällen bei als Ganzes 
berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen für alle in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereiche nach der Anpassung für er
wartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versiche
rungstechnischen Rückstellungen, als Ganzes berechnet für jeden 
Geschäftsbereich. 

Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge — 
bester Schätzwert 

C0020 bis 
C0170/R0060 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen — brutto 
— gesamt 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen ohne 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen, 
gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen für 
jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 de
finierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungs
geschäft und das in Rückdeckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0060 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen, brutto, gesamt 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in Rück
deckung übernommene Geschäft. 

C0020 bis 
C0130/R0070 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen — brutto 
— Direktversicherungsgeschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen in Be
zug auf das Direktversicherungsgeschäft, ohne Abzug der einforder
baren Beträge aus Rückversicherungsverträgen, gegenüber Zweck
gesellschaften und Finanzrückversicherungen, für jeden in Anhang I 
der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäfts
bereich. 

▼B 
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C0180/R0070 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — brutto — Di
rektversicherungsgeschäft ge
samt 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen, für das Direktversicherungsgeschäft. 

C0020 bis 
C0130/R0080 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen — brutto 
— in Rückdeckung übernom
menes proportionales Geschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen in Be
zug auf das in Rückdeckung übernommene proportionale Geschäft, 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/ 
35 definierten Geschäftsbereich.. 

C0180/R0080 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — brutto — in 
Rückdeckung übernommenes 
proportionales Geschäft gesamt 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen, für das in Rückdeckung übernommene proportionale Geschäft. 

C0140 bis 
C0170/R0090 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen — brutto 
— in Rückdeckung übernom
menes nichtproportionales Ge
schäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen in Be
zug auf das in Rückdeckung übernommene nichtproportionale Ge
schäft, ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückver
sicherungen für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich.. 

C0180/R0090 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — brutto — in 
Rückdeckung übernommenes 
nichtproportionales Geschäft 
gesamt 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Prämienrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen, für das in Rückdeckung übernommene nichtproportionale Ge
schäft. 

C0020 bis 
C0170/R0100 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen, Gesamt
höhe der einforderbaren Be
träge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen vor der Anpas
sung für erwartete Verluste 
aufgrund von Gegenparteiaus
fällen — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen, bezogen auf den besten Schätzwert für Prä
mienrückstellungen, für jeden in Anhang I der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich. 

C0180/R0100 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — einforderbare 
Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen/gegenüber 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen vor 
der Anpassung für erwartete 
Verluste aufgrund von Gegen
parteiausfällen 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen, bezogen auf den besten Schätzwert für Prä
mienrückstellungen. 

▼B 

02015R2450 — DE — 15.12.2017 — 002.001 — 636



 

ELEMENT HINWEISE 

C0020 bis 
C0170/R0110 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen — einfor
derbare Beträge aus Rückver
sicherungsverträgen (außer 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen) vor 
der Anpassung für erwartete 
Verluste — Direktversiche
rungsgeschäft und in Rück
deckung übernommenes Ge
schäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträ
gen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen), be
zogen auf den besten Schätzwert für Prämienrückstellungen, vor der 
Anpassung für erwartete Verluste, für jeden in Anhang I der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich in 
Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in Rückdeckung 
übernommene Geschäft. 

C0180/R0110 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — einforderbare 
Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen (außer Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen) vor der An
passung für erwartete Verluste 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen) vor der Anpassung für erwartete Verluste, bezogen auf den 
besten Schätzwert für Prämienrückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0120 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen — einfor
derbare Beträge gegenüber 
Zweckgesellschaften vor der 
Anpassung für erwartete Ver
luste — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge gegenüber Zweckgesellschaf
ten, bezogen auf den besten Schätzwert für Prämienrückstellungen, 
vor der Anpassung für erwartete Verluste, für jeden in Anhang I der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich 
in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in Rück
deckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0120 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — einforderbare 
Beträge gegenüber Zweck
gesellschaften vor der Anpas
sung für erwartete Verluste 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge gegenüber Zweck
gesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste, bezogen 
auf den besten Schätzwert für Prämienrückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0130 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen — einfor
derbare Beträge aus Finanz
rückversicherungen vor der 
Anpassung für erwartete Ver
luste — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Finanzrückversicherungen, 
bezogen auf den besten Schätzwert für Prämienrückstellungen, vor 
der Anpassung für erwartete Verluste, für jeden in Anhang I der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich 
in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in Rück
deckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0130 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — einforderbare 
Beträge aus Finanzrückver
sicherungen vor der Anpassung 
für erwartete Verluste 

Die Gesamthöhe der aus Finanzrückversicherungen einforderbaren 
Beträge vor der Anpassung für erwartete Verluste, bezogen auf den 
besten Schätzwert für Prämienrückstellungen. 

▼B 
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C0020 bis 
C0170/R0140 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen, Gesamt
höhe der einforderbaren Be
träge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen nach der An
passung für erwartete Verluste 
aufgrund von Gegenparteiaus
fällen — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträ
gen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen 
nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenpar
teiausfällen für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktver
sicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene Ge
schäft. 

C0180/R0140 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen, einforderbare Be
träge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen nach der An
passung für erwartete Verluste 
aufgrund von Gegenparteiaus
fällen. 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen, bezogen auf den besten Schätzwert für Prä
mienrückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0150 

Bester Schätzwert (netto) für 
Prämienrückstellungen — Di
rektversicherungsgeschäft und 
in Rückdeckung übernomme
nes Geschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts (netto) für Prämienrückstellungen, 
für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
definierten Geschäftsbereich. 

C0180/R0150 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, bester 
Schätzwert (netto) für Prä
mienrückstellungen 

Der Gesamtbetrag des besten Schätzwerts (netto) für Prämienrück
stellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0160 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — brutto — 
gesamt 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen ohne 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen, 
gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen für 
jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 de
finierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungs
geschäft und das in Rückdeckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0160 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen, brutto, gesamt 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen. 

C0020 bis 
C0130/R0170 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — brutto — 
Direktversicherungsgeschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen ohne 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen, 
gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen für 
jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 de
finierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungs
geschäft. 

C0180/R0170 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen — brutto — Di
rektversicherungsgeschäft ge
samt 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen, für das Direktversicherungsgeschäft. 

▼B 
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C0020 bis 
C0130/R0180 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — brutto — 
in Rückdeckung übernomme
nes proportionales Geschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen ohne 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen, 
gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen für 
jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 de
finierten Geschäftsbereich in Bezug auf das in Rückdeckung über
nommene proportionale Geschäft. 

C0180/R0180 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen — brutto — in 
Rückdeckung übernommenes 
proportionales Geschäft gesamt 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen, für das in Rückdeckung übernommene proportionale Geschäft. 

C0140 bis 
C0170/R0090 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — brutto — 
in Rückdeckung übernomme
nes nichtproportionales Ge
schäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen ohne 
Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen, 
gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen für 
jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 de
finierten Geschäftsbereich in Bezug auf das in Rückdeckung über
nommene nichtproportionale Geschäft. 

C0180/R0190 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen — brutto — in 
Rückdeckung übernommenes 
nichtproportionales Geschäft 

Die Gesamthöhe des besten Schätzwerts für Schadenrückstellungen 
ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsver
trägen, gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen. 

C0020 bis 
C0170/R0200 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — einfor
derbare Beträge aus Rückver
sicherungsverträgen/gegenüber 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen vor 
der Anpassung für erwartete 
Verluste aufgrund von Gegen
parteiausfällen 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen, bezogen auf den besten Schätzwert für Scha
denrückstellungen, für jeden in Anhang I der Delegierten Verord
nung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das 
Direktversicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene 
Geschäft. 

C0180/R0200 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen — einforderbare 
Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen/gegenüber 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen vor 
der Anpassung für erwartete 
Verluste aufgrund von Gegen
parteiausfällen 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen vor der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen, bezogen auf den besten Schätzwert für Scha
denrückstellungen. 
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C0020 bis 
C0170/R0210 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — einfor
derbare Beträge aus Rückver
sicherungsverträgen (außer 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen) vor 
der Anpassung für erwartete 
Verluste — Direktversiche
rungsgeschäft und in Rück
deckung übernommenes Ge
schäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträ
gen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen), be
zogen auf den besten Schätzwert für Schadenrückstellungen, vor der 
Anpassung für erwartete Verluste, für jeden in Anhang I der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich in 
Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in Rückdeckung 
übernommene Geschäft. 

C0180/R0210 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Prämienrück
stellungen — einforderbare 
Beträge aus Rückversiche
rungsverträgen (außer Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen) gesamt, vor 
der Anpassung für erwartete 
Verluste — Direktversiche
rungsgeschäft und in Rück
deckung übernommenes Ge
schäft 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen (außer Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherun
gen) vor der Anpassung für erwartete Verluste, bezogen auf den 
besten Schätzwert für Schadenrückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0220 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — einfor
derbare Beträge gegenüber 
Zweckgesellschaften vor der 
Anpassung für erwartete Ver
luste — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge gegenüber Zweckgesellschaf
ten, bezogen auf den besten Schätzwert für Schadenrückstellungen, 
vor der Anpassung für erwartete Verluste, für jeden in Anhang I der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich 
in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in Rück
deckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0220 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen — einforderbare 
Beträge gegenüber Zweck
gesellschaften vor der Anpas
sung für erwartete Verluste 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge gegenüber Zweck
gesellschaften vor der Anpassung für erwartete Verluste, bezogen 
auf den besten Schätzwert für Schadenrückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0230 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen — einfor
derbare Beträge aus Finanz
rückversicherungen vor der 
Anpassung für erwartete Ver
luste — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Finanzrückversicherungen, 
bezogen auf den besten Schätzwert für Schadenrückstellungen, vor 
der Anpassung für erwartete Verluste, für jeden in Anhang I der 
Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich 
in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in Rück
deckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0230 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen — einforderbare 
Beträge aus Finanzrückver
sicherungen vor der Anpassung 
für erwartete Verluste 

Die Gesamthöhe der aus Finanzrückversicherungen einforderbaren 
Beträge vor der Anpassung für erwartete Verluste, bezogen auf den 
besten Schätzwert für Schadenrückstellungen. 
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C0020 bis 
C0170/R0240 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen, Gesamthöhe 
der einforderbaren Beträge aus 
Rückversicherungsverträgen/ge
genüber Zweckgesellschaften 
und Finanzrückversicherungen 
nach der Anpassung für erwar
tete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen — Di
rektversicherungsgeschäft und 
in Rückdeckung übernomme
nes Geschäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträ
gen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen 
nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenpar
teiausfällen für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktver
sicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene Ge
schäft. 

C0180/R0240 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, bester 
Schätzwert für Schadenrück
stellungen, einforderbare Be
träge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen nach der An
passung für erwartete Verluste 
aufgrund von Gegenparteiaus
fällen. 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen, bezogen auf den besten Schätzwert für Scha
denrückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0250 

Bester Schätzwert (netto) für 
Schadenrückstellungen — Di
rektversicherungsgeschäft und 
in Rückdeckung übernomme
nes Geschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts (netto) für Schadenrückstellungen, 
für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 
definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungs
geschäft und das in Rückdeckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0250 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, bester 
Schätzwert (netto) für Scha
denrückstellungen 

Die Gesamthöhe des besten Netto-Schätzwerts für Schadenrückstel
lungen. 

C0020 bis 
C0170/R0260 

Bester Schätzwert (brutto) ge
samt — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts (brutto) insgesamt, für jeden in 
Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft 
und das in Rückdeckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0260 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert gesamt — brutto 

Die Gesamthöhe des besten Brutto-Schätzwerts (Summe der Prä
mienrückstellungen und Schadenrückstellungen). 

C0020 bis 
C0170/R0270 

Bester Schätzwert (netto) ge
samt — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe des besten Schätzwerts (netto) insgesamt, für jeden in 
Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft 
und das in Rückdeckung übernommene Geschäft. 

C0180/R0270 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — bester 
Schätzwert gesamt — netto 

Die Gesamthöhe des besten Netto-Schätzwerts (Summe der Prä
mienrückstellungen und Schadenrückstellungen). 
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C0020 bis 
C0170/R0280 

Versicherungstechnische Rück
stellungen, berechnet als 
Summe aus einem besten 
Schätzwert und einer Risiko
marge — Risikomarge 

Die Höhe der Risikomarge gemäß Artikel 77 Absatz 3 der Richt
linie 2009/138/EG. Die Risikomarge wird für das gesamte Portfolio 
von (Rück-) Versicherungsverpflichtungen berechnet und dann je
dem einzelnen in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/ 
35 definierten Geschäftsbereich für das Direktversicherungsgeschäft 
und das in Rückdeckung übernommene Geschäft zugeordnet. 

C0180/R0280 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt — Risi
komarge gesamt 

Dies ist die Gesamthöhe der Risikomarge gemäß Artikel 77 Absatz 
3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

Umfang der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen 

C0020 bis 
C0170/R0290 

Höhe des Abzugs von den 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen — versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet 

Höhe des vorübergehenden Abzugs von den versicherungstech
nischen Rückstellungen bezogen auf die als Ganzes berechneten 
versicherungstechnischen Rückstellungen, aufgeschlüsselt nach den 
in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereichen. 
►M1 Dieser Wert ist als negativer Wert vorzulegen, wenn er die 
versicherungstechnischen Rückstellungen verringert. ◄ 

C0180/R0290 Höhe des Abzugs von den 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen — versiche
rungstechnische Rückstellun
gen als Ganzes berechnet 

Gesamtbetrag des vorübergehenden Abzugs von den versicherungs
technischen Rückstellungen bezogen auf die als Ganzes berechneten 
versicherungstechnischen Rückstellungen, aufgeschlüsselt nach den 
in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereichen. 
►M1 Dieser Wert ist als negativer Wert vorzulegen, wenn er die 
versicherungstechnischen Rückstellungen verringert. ◄ 

C0020 bis 
C0170/R0300 

Höhe des Abzugs von den 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen — bester 
Schätzwert 

Höhe des vorübergehenden Abzugs von den versicherungstech
nischen Rückstellungen bezogen auf den besten Schätzwert, auf
geschlüsselt nach den in Anhang I der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereichen. 
►M1 Dieser Wert ist als negativer Wert vorzulegen, wenn er die 
versicherungstechnischen Rückstellungen verringert. ◄ 

C0180/R0300 Höhe des Abzugs von den 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen — bester 
Schätzwert 

Gesamtbetrag des vorübergehenden Abzugs von den versicherungs
technischen Rückstellungen, bezogen auf den besten Schätzwert, 
aufgeschlüsselt nach den in Anhang I der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereichen. 
►M1 Dieser Wert ist als negativer Wert vorzulegen, wenn er die 
versicherungstechnischen Rückstellungen verringert. ◄ 

C0020 bis 
C0170/R0310 

Höhe des Abzugs von den 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen — Risiko
marge 

Höhe des vorübergehenden Abzugs von den versicherungstech
nischen Rückstellungen bezogen auf die Risikomarge, aufgeschlüs
selt nach den in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/ 
35 definierten Geschäftsbereichen. 
►M1 Dieser Wert ist als negativer Wert vorzulegen, wenn er die 
versicherungstechnischen Rückstellungen verringert. ◄ 

C0180/R0310 Höhe des Abzugs von den 
versicherungstechnischen 
Rückstellungen — Risiko
marge 

Gesamtbetrag des vorübergehenden Abzugs von den versicherungs
technischen Rückstellungen, bezogen auf die Risikomarge, auf
geschlüsselt nach den in Anhang I der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereichen. 
►M1 Dieser Wert ist als negativer Wert vorzulegen, wenn er die 
versicherungstechnischen Rückstellungen verringert. ◄ 

Versicherungstechnische Rückstellungen — gesamt 

C0020 bis 
C0170/R0320 

Versicherungstechnische Rück
stellungen, gesamt — Direkt
versicherungsgeschäft und in 
Rückdeckung übernommenes 
Geschäft 

Der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(brutto) für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktver
sicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene Ge
schäft, einschließlich der als Ganzes berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen und nach dem vorübergehenden Abzug bei 
den versicherungstechnischen Rückstellungen. 
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C0180/R0320 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, versiche
rungstechnische Rückstellun
gen — gesamt 

Der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(brutto) in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in 
Rückdeckung übernommene Geschäft, einschließlich der als Ganzes 
berechneten versicherungstechnischen Rückstellungen und nach 
dem vorübergehenden Abzug bei den versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0330 

Versicherungstechnische Rück
stellungen gesamt — einfor
derbare Beträge aus Rückver
sicherungen/gegenüber Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen nach der An
passung für erwartete Verluste 
aufgrund von Gegenparteiaus
fällen — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Höhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträ
gen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen 
nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenpar
teiausfällen für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktver
sicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene Ge
schäft. 

C0180/R0330 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, einforder
bare Beträge aus Rückver
sicherungen/gegenüber Zweck
gesellschaften und Finanzrück
versicherungen nach der An
passung für erwartete Verluste 
aufgrund von Gegenparteiaus
fällen — Direktversicherungs
geschäft und in Rückdeckung 
übernommenes Geschäft 

Die Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungs
verträgen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversiche
rungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von 
Gegenparteiausfällen in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft 
und das in Rückdeckung übernommene Geschäft. 

C0020 bis 
C0170/R0340 

Versicherungstechnische Rück
stellungen gesamt — versiche
rungstechnische Rückstellun
gen abzüglich der einforder
baren Beträge aus Rückver
sicherungsverträgen/gegenüber 
Zweckgesellschaften und Fi
nanzrückversicherungen — Di
rektversicherungsgeschäft und 
in Rückdeckung übernomme
nes Geschäft 

Der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(netto) für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktver
sicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene Ge
schäft, einschließlich der als Ganzes berechneten versicherungstech
nischen Rückstellungen und nach dem vorübergehenden Abzug bei 
den versicherungstechnischen Rückstellungen. 

C0180/R0340 Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt, versiche
rungstechnische Rückstellun
gen abzüglich der einforder
baren Beträge aus Rückver
sicherungsverträgen und ge
genüber Zweckgesellschaften 
— Direktversicherungsgeschäft 
und in Rückdeckung übernom
menes Geschäft 

Der Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rückstellungen 
(netto) in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft und das in 
Rückdeckung übernommene Geschäft, einschließlich der als Ganzes 
berechneten versicherungstechnischen Rückstellungen und nach 
dem vorübergehenden Abzug bei den versicherungstechnischen 
Rückstellungen. 

Geschäftsbereich: weitere Segmentierung (homogene Risikogruppen) 

C0020 bis 
C0170/R0350 

Geschäftsbereich: weitere Seg
mentierung (homogene Risiko
gruppen) — Prämienrückstel
lungen — Gesamtzahl der ho
mogenen Risikogruppen 

Angaben zur Anzahl der in den Segmenten enthaltenen homogenen 
Risikogruppen, sofern das (Rück-)Versicherungsunternehmen die in 
Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereiche nach Art der vertragsspezifischen Risiken in un
tergeordnete Segmente unterteilt, für jeden einer solchen Untertei
lung unterliegenden Geschäftsbereich, in Bezug auf das Direkver
sicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene propor
tionale und nichtproportionale Geschäft und im Hinblick auf Prä
mienrückstellungen. 
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C0020 bis 
C0170/R0360 

Geschäftsbereich: weitere Seg
mentierung (homogene Risiko
gruppen) — Schadenrückstel
lungen — Gesamtzahl der ho
mogenen Risikogruppen 

Angaben zur Anzahl der in den Segmenten enthaltenen homogenen 
Risikogruppen, sofern das (Rück-)Versicherungsunternehmen die in 
Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten 
Geschäftsbereiche nach Art der vertragsspezifischen Risiken in un
tergeordnete Segmente unterteilt, für jeden einer solchen Untertei
lung unterliegenden Geschäftsbereich, in Bezug auf das Direkver
sicherungsgeschäft und das in Rückdeckung übernommene propor
tionale und nichtproportionale Geschäft und im Hinblick auf Scha
denrückstellungen. 

C0020 bis 
C0170/R0370 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Leistungen und Ansprüche 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Prämienrück
stellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für künf
tige Leistungen und Ansprüche, d. h. der wahrscheinlichkeits
gewichtete Durchschnitt künftiger Zahlungsabflüsse bei Berücksich
tigung des Zeitwerts des Geldes unter Verwendung der Zinskurve 
(erwarteter Barwert künftiger Zahlungsströme), für jeden in Anhang 
I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäfts
bereich in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft sowie das in 
Rückdeckung übernommene proportionale und nichtproportionale 
Geschäft. Wenn die Projektion der Zahlungsströme mit einer sto
chastischen Methode berechnet wird, ist der zugrunde gelegte 
Durchschnitt anzugeben. 

C0180/R0370 Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Leistungen und Ansprüche — 
gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Prämienrück
stellungen verwendete Gesamtbetrag der Zahlungsströme für künf
tige Leistungen und Ansprüche. 

C0020 bis 
C0170/R0380 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Aufwendungen und sonstige 
Zahlungsabflüsse 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Prämienrück
stellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für künf
tige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse, d. h. der wahr
scheinlichkeitsgewichtete Durchschnitt künftiger Zahlungsabflüsse 
bei Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes unter Verwendung 
der Zinskurve (erwarteter Barwert künftiger Zahlungsströme), für 
jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 de
finierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungs
geschäft sowie das in Rückdeckung übernommene proportionale 
und nichtproportionale Geschäft. Wenn die Projektion der Zahlungs
ströme mit einer stochastischen Methode berechnet wird, ist der 
zugrunde gelegte Durchschnitt anzugeben. 

C0180/R0380 Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Aufwendungen und sonstige 
Zahlungsabflüsse — gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Prämienrück
stellungen verwendete Gesamtbetrag der Zahlungsströme für künf
tige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse 

C0020 bis 
C0170/R0390 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — künftige 
Prämien 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Prämienrück
stellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für künf
tige Prämien, d. h. der wahrscheinlichkeitsgewichtete Durchschnitt 
künftiger Zahlungszuflüsse bei Berücksichtigung des Zeitwerts des 
Geldes unter Verwendung der Zinskurve (erwarteter Barwert künf
tiger Zahlungsströme), für jeden in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug 
auf das Direktversicherungsgeschäft sowie das in Rückdeckung 
übernommene proportionale und nichtproportionale Geschäft. 
Wenn die Projektion der Zahlungsströme mit einer stochastischen 
Methode berechnet wird, ist der zugrunde gelegte Durchschnitt 
anzugeben. 

C0180/R0390 Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — künftige 
Prämien — gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts für Prämienrückstellun
gen (brutto) verwendete Gesamtbetrag der Zahlungsströme für Prä
mien. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0020 bis 
C0170/R0400 

Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — sonstige 
Zahlungszuflüsse (einschl. 
Rückforderungen und Regress
beträge) 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Prämienrück
stellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für sons
tige Zahlungszuflüsse, einschließlich Rückforderungen und Regress
beträge, d. h. der wahrscheinlichkeitsgewichtete Durchschnitt künf
tiger Zahlungszuflüsse bei Berücksichtigung des Zeitwerts des Gel
des unter Verwendung der Zinskurve (erwarteter Barwert künftiger 
Zahlungsströme), für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direkt
versicherungsgeschäft sowie das in Rückdeckung übernommene 
proportionale und nichtproportionale Geschäft. Wenn die Projektion 
der Zahlungsströme mit einer stochastischen Methode berechnet 
wird, ist der zugrunde gelegte Durchschnitt anzugeben. 

C0180/R0400 Bester Schätzwert für Prä
mienrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — sonstige 
Zahlungszuflüsse (einschl. 
Rückforderungen und Regress
beträge) — gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Prämienrück
stellungen verwendete Gesamtbetrag sonstiger Zahlungszuflüsse ein
schließlich Rückforderungen und Regressbeträge. 

C0020 bis 
C0170/R0410 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Leistungen und Ansprüche 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Schaden
rückstellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für 
künftige Leistungen und Ansprüche, d. h. der wahrscheinlichkeits
gewichtete Durchschnitt künftiger Zahlungsabflüsse bei Berücksich
tigung des Zeitwerts des Geldes unter Verwendung der Zinskurve 
(erwarteter Barwert künftiger Zahlungsströme), für jeden in Anhang 
I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäfts
bereich in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft sowie das in 
Rückdeckung übernommene proportionale und nichtproportionale 
Geschäft. Wenn die Projektion der Zahlungsströme mit einer sto
chastischen Methode berechnet wird, ist der zugrunde gelegte 
Durchschnitt anzugeben. 

C0180/R0410 Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Leistungen und Ansprüche — 
gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Schaden
rückstellungen verwendete Gesamtbetrag der Zahlungsabflüsse für 
künftige Leistungen und Ansprüche. 

C0020 bis 
C0170/R0420 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Aufwendungen und sonstige 
Zahlungsabflüsse 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Schaden
rückstellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für 
künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse, d. h. der 
wahrscheinlichkeitsgewichtete Durchschnitt künftiger Zahlungs
abflüsse bei Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes unter Ver
wendung der Zinskurve (erwarteter Barwert künftiger Zahlungsströ
me), für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/ 
35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversiche
rungsgeschäft sowie das in Rückdeckung übernommene proportio
nale und nichtproportionale Geschäft. Wenn die Projektion der Zah
lungsströme mit einer stochastischen Methode berechnet wird, ist 
der zugrunde gelegte Durchschnitt anzugeben. 

C0180/R0420 Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungsabflüsse — künftige 
Aufwendungen und sonstige 
Zahlungsabflüsse — gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts der Schadenrückstellun
gen (brutto) verwendete Gesamtbetrag der Zahlungsabflüsse für 
künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse. 

▼B 
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ELEMENT HINWEISE 

C0020 bis 
C0170/R0430 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — künftige 
Prämien 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Schaden
rückstellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für 
künftige Prämien, d. h. der wahrscheinlichkeitsgewichtete Durch
schnitt künftiger Zahlungszuflüsse bei Berücksichtigung des Zeit
werts des Geldes unter Verwendung der Zinskurve (erwarteter Bar
wert künftiger Zahlungsströme), für jeden in Anhang I der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich in 
Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft sowie das in Rück
deckung übernommene proportionale und nichtproportionale Ge
schäft. Wenn die Projektion der Zahlungsströme mit einer stochas
tischen Methode berechnet wird, ist der zugrunde gelegte Durch
schnitt anzugeben. 

C0180/R0430 Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — künftige 
Prämien — gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Schaden
rückstellungen verwendete Gesamtbetrag der Schadenrückstellun
gen, Zahlungszuflüsse und künftigen Prämien. 

C0020 bis 
C0170/R0440 

Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — sonstige 
Zahlungszuflüsse (einschl. 
Rückforderungen und Regress
beträge) 

Die zur Ermittlung des besten Schätzwerts (brutto) der Schaden
rückstellungen vorgenommene Aufteilung der Zahlungsströme für 
sonstige Zahlungszuflüsse, einschließlich Rückforderungen und Re
gressbeträge, d. h. der wahrscheinlichkeitsgewichtete Durchschnitt 
künftiger Zahlungszuflüsse bei Berücksichtigung des Zeitwerts des 
Geldes unter Verwendung der Zinskurve (erwarteter Barwert künf
tiger Zahlungsströme), für jeden in Anhang I der Delegierten Ver
ordnung (EU) 2015/35 definierten Geschäftsbereich in Bezug auf 
das Direktversicherungsgeschäft sowie das in Rückdeckung über
nommene proportionale und nichtproportionale Geschäft. Wenn 
die Projektion der Zahlungsströme mit einer stochastischen Methode 
berechnet wird, ist der zugrunde gelegte Durchschnitt anzugeben. 

C0180/R0440 Bester Schätzwert für Scha
denrückstellungen (brutto) — 
Zahlungszuflüsse — sonstige 
Zahlungszuflüsse (einschl. 
Rückforderungen und Regress
beträge) — gesamt 

Der zur Ermittlung des besten Schätzwerts der Schadenrückstellun
gen (brutto) verwendete Gesamtbetrag der Schadenrückstellungen, 
Zahlungszuflüsse und sonstigen Zahlungszuflüsse (einschließlich 
Rückforderungen und Regressbeträge). 

C0020 bis 
C0170/R0450 

Verwendung vereinfachter Me
thoden und Techniken zur Be
rechnung der versicherungs
technischen Rückstellungen — 
Prozentsatz des besten Schätz
werts (brutto), berechnet unter 
Verwendung von Näherungs
werten 

Geben Sie an, welcher Prozentsatz des besten Schätzwerts gesamt 
(brutto) (R0260) unter Verwendung von Näherungswerten nach Ar
tikel 21 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wurde, 
für jeden einzelnen Geschäftsbereich. 

C0180/R0450 Verwendung vereinfachter Me
thoden und Techniken zur Be
rechnung der versicherungs
technischen Rückstellungen — 
Prozentsatz des besten Schätz
werts (brutto), berechnet unter 
Verwendung von Näherungs
werten — gesamt 

Geben Sie an, welcher Prozentsatz des besten Schätzwerts gesamt 
(brutto) (R0260) unter Verwendung von Näherungswerten nach Ar
tikel 21 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 berechnet wurde, 
für jeden Geschäftsbereich in Bezug auf das Direktversicherungs
geschäft und das in Rückdeckung übernommene proportionale und 
nichtproportionale Geschäft. 

C0020 bis 
C0170/R0460 

Bester Schätzwert im Falle ei
ner Übergangsmaßnahme beim 
Zinssatz 

Geben Sie den Betrag des besten Schätzwerts (R0260) nach der 
vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zins
kurve an, für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0180/R0460 Bester Schätzwert im Falle ei
ner Übergangsmaßnahme beim 
Zinssatz — Nichtlebensver
sicherungsverpflichtungen ge
samt 

Geben Sie den Gesamtbetrag des unter R0260 eingetragenen besten 
Schätzwerts nach der vorübergehenden Anpassung der maßgeb
lichen risikofreien Zinskurve für alle in Anhang I der Delegierten 
Verordnung (EU) definierten Geschäftsbereiche an. 

C0020 bis 
C0170/R0470 

Versicherungstechnische Rück
stellungen ohne Übergangs
maßnahme beim Zinssatz 

Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen ►M2 _______ ◄ 
für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 definier
ten Geschäftsbereich. 
In den Fällen, in denen der beste Schätzwert auch der Volatilitätsanpas
sung unterliegt, ist der Wert ohne Berücksichtigung der vorübergehenden 
Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, aber mit Berücksich
tigung der Volatilitätsanpassung anzugeben. 

C0180/R0470 Versicherungstechnische Rück
stellungen ohne Übergangs
maßnahme beim Zinssatz — 
Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt 

Geben Sie den Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rück
stellungen für alle in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereiche an ►M2 __________ ◄ 
In den Fällen, in denen der beste Schätzwert auch der Volatilitäts
anpassung unterliegt, ist der Wert ohne Berücksichtigung der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, 
aber mit Berücksichtigung der Volatilitätsanpassung anzugeben. 

C0020 bis 
C0170/R0480 

Bester Schätzwert im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung 

Geben Sie den Betrag des unter R0260 gemeldeten besten Schätz
werts nach der Volatilitätsanpassung an, für jeden einzelnen Ge
schäftsbereich. 

C0180/R0480 Bester Schätzwert im Falle ei
ner Volatilitätsanpassung — 
Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt 

Geben Sie den Gesamtbetrag des unter R0260 eingetragenen besten 
Schätzwerts für alle in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereiche nach der Volatilitätsanpas
sung an. 

C0020 bis 
C0170/R0490 

Versicherungstechnische Rück
stellungen ohne Volatilitäts
anpassung und ohne andere 
Übergangsmaßnahmen 

Geben Sie für jeden in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereich die Höhe der versicherungs
technischen Rückstellungen ohne Volatilitätsanpassung an. 

In den Fällen, in denen der beste Schätzwert auch dem vorüber
gehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen/ 
der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve unterliegt, ist der Wert ohne Berücksichtigung der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, 
aber mit Berücksichtigung der Volatilitätsanpassung anzugeben. 

C0180/R0490 Versicherungstechnische Rück
stellungen ohne Volatilitäts
anpassung und ohne andere 
Übergangsmaßnahmen — 
Nichtlebensversicherungsver
pflichtungen gesamt 

Geben Sie den Gesamtbetrag der versicherungstechnischen Rück
stellungen für alle in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/35 definierten Geschäftsbereiche ohne Volatilitätsanpassung 
an. 

In den Fällen, in denen der beste Schätzwert auch dem vorüber
gehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen/ 
der vorübergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien 
Zinskurve unterliegt, ist der Wert ohne Berücksichtigung der vorü
bergehenden Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, 
aber mit Berücksichtigung der Volatilitätsanpassung anzugeben. 
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S.17.02 — Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung 
— nach Ländern 

Allgemeine Bemerkungen: 
▼M2 

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die jährliche Übermittlung von Informationen 
für einzelne Unternehmen. Nicht ausgefüllt werden muss der Meldebogen, wenn 
die nachstehend genannten Schwellen für länderweise Angaben nicht anwendbar 
sind, d. h. auf das Herkunftsland 100 % der Summe der als Ganzes berechneten 
versicherungstechnischen Rückstellungen und des besten Bruttoschätzwerts ent
fallen. Liegt dieser Betrag über 90 %, aber unter 100 %, sind nur R0010, R0020 
und R0030 anzugeben. 

▼B 
Das Direktversicherungsgeschäft für Krankenversicherungen, das auf einer der 
Lebensversicherung nicht vergleichbaren versicherungstechnischen Basis betrie
ben wird, ist in die Geschäftsbereiche Nichtlebensversicherung 1 bis 3 zu 
unterteilen. 
Die Unternehmen müssen alle in verschiedenen Währungen bestehenden Ver
pflichtungen einbeziehen und in die Berichtswährung umrechnen. 
Bei der Übermittlung der nach Ländern aufgeschlüsselten Informationen ist Fol
gendes zu beachten: 
a) Die Informationen zum Herkunftsland sind ausnahmslos zu übermitteln, un

abhängig vom Betrag der als Ganzes berechneten versicherungstechnischen 
Rückstellungen und des besten Brutto-Schätzwerts (mit Bezug auf das Direkt
versicherungsgeschäft). 

b) In den nach Ländern übermittelten Informationen müssen mindestens 90 % 
der als Ganzes berechneten versicherungstechnischen Rückstellungen und des 
besten Brutto-Schätzwerts (mit Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft) 
für alle Geschäftsbereiche ausgewiesen sein. 

c) Wenn für ein Land Angaben über einen bestimmten Geschäftsbereich ge
macht werden müssen, um den in Unterabsatz b) festgelegten Anforderungen 
zu genügen, dann sind für dieses Land Angaben über sämtliche Geschäfts
bereiche zu übermitteln. 

d) Angaben zu den übrigen Ländern sind in aggregierter Form unter „EWR- 
Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle“ oder „Nicht-EWR-Länder au
ßerhalb der Wesentlichkeitsschwelle“ zu übermitteln. 

e) Für das Direktversicherungsgeschäft der Geschäftsbereiche „Krankheitskos
ten“, „Einkommensersatz“, „Arbeitsunfall“, „Feuer und andere Sachschäden“ 
sowie „Kredite und Kautionen“ sind die Angaben dem Land zuzuordnen, in 
dem das Risiko im Sinne von Artikel 13 Absatz 13 der Richtlinie 
2009/138/EG belegen ist. 

f) Für das Direktversicherungsgeschäft aller anderen, nicht unter dem Buchsta
ben e) aufgeführten Geschäftsbereiche sind die Angaben dem Land des Ver
tragsabschlusses zuzuordnen. 

Für die Zwecke dieses Meldebogens bezeichnet der Ausdruck „Land des Ver
tragsabschlusses“: 
o. das Land, in dem das Versicherungsunternehmen seinen Sitz hat (Herkunfts

land), sofern das Versicherungsprodukt nicht durch eine Zweigniederlassung 
oder im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit verkauft wurde; 

p. das Land, in dem sich die Zweigniederlassung befindet (Aufnahmeland), wenn 
das Versicherungsprodukt durch eine Zweigniederlassung verkauft wurde; 

q. das Land, in dem die Dienstleistungsfreiheit angezeigt wurde (Aufnahmeland), 
wenn das Versicherungsprodukt im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit ver
kauft wurde. 

r. Bei Inanspruchnahme eines Vermittlers und in allen sonstigen Situationen 
erfolgt die Einstufung unter a), b) oder c) in Abhängigkeit vom Verkäufer 
des Versicherungsprodukts. 

Bei den Angaben sind die Volatilitätsanpassung, die Matching-Anpassung, die 
vorübergehende Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve und der 
vorübergehenden Abzug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen zu 
berücksichtigen. 

ELEMENT HINWEISE 

C0010/R0040 Land 1 

… 

Geben Sie zeilenweise für jedes Land, für das Informationen über
mittelt werden müssen, den Code nach ISO 3166-1 Alpha 2 an. 
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ELEMENT HINWEISE 

C0020 bis 
C0130/R0010 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen (brutto) als 
Ganzes berechnet und bester 
Schätzwert (brutto) für unter
schiedliche Länder — Her
kunftsland 

Betrag der als Ganzes berechneten versicherungstechnischen Rück
stellungen und bester Schätzwert (brutto), nach Ländern, in denen 
das Risiko belegen ist, oder, im Falle des Herkunftslands, nach dem 
Land des Vertragsabschlusses, für jeden einzelnen Geschäftsbereich, 
nur in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft (unter Ausschluss 
des in Rückdeckung übernommenen Geschäfts). 

In einigen Fällen müssen Unternehmen für die Bereitstellung korrek
ter Daten unter Umständen nach eigenem Ermessen/mit eigenen Nä
herungen vorgehen, die den zur Berechnung der versicherungstech
nischen Rückstellungen verwendeten Annahmen entsprechen. 

C0020 bis 
C0130/R0020 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen (brutto) als 
Ganzes berechnet und bester 
Schätzwert (brutto) für unter
schiedliche Länder — 
EWR-Länder außerhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle — 
nicht nach Ländern auf
geschlüsselt 

Betrag der als Ganzes berechneten versicherungstechnischen Rück
stellungen (brutto) und bester Schätzwert (brutto), nach Ländern au
ßerhalb der Wesentlichkeitsschwelle (d. h., der nicht einzeln auf
geführten Länder), außer dem Herkunftsland, nur in Bezug auf das 
Direktversicherungsgeschäft (unter Ausschluss des in Rückdeckung 
übernommenen Geschäfts). 

In einigen Fällen müssen Unternehmen für die Bereitstellung korrek
ter Daten unter Umständen nach eigenem Ermessen/mit eigenen Nä
herungen vorgehen, die den zur Berechnung der versicherungstech
nischen Rückstellungen verwendeten Annahmen entsprechen. 

C0020 bis 
C0130/R0030 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen (brutto) als 
Ganzes berechnet und bester 
Schätzwert (brutto) für unter
schiedliche Länder — 
Nicht-EWR-Länder außerhalb 
der Wesentlichkeitsschwelle 
— nicht nach Ländern auf
geschlüsselt 

Betrag der als Ganzes berechneten versicherungstechnischen Rück
stellungen (brutto) und bester Schätzwert (brutto), für die 
Nicht-EWR-Länder außerhalb der Wesentlichkeitsschwelle (d. h., 
der nicht einzeln aufgeführten Länder), für jeden einzelnen Ge
schäftsbereich, nur in Bezug auf das Direktversicherungsgeschäft 
(unter Ausschluss des in Rückdeckung übernommenen Geschäfts). 
In einigen Fällen müssen Unternehmen für die Bereitstellung korrek
ter Daten unter Umständen nach eigenem Ermessen/mit eigenen Nä
herungen vorgehen, die den zur Berechnung der versicherungstech
nischen Rückstellungen verwendeten Annahmen entsprechen. 

C0020 bis 
C0130/R0040 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen (brutto) als 
Ganzes berechnet und bester 
Schätzwert (brutto) für unter
schiedliche Länder — Land 1 
[für jedes Land innerhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle ist 
eine Zeile auszufüllen] 

Betrag der als Ganzes berechneten versicherungstechnischen Rück
stellungen und bester Schätzwert (brutto), nach Ländern, in denen 
das Risiko belegen ist, oder nach Land des Vertragsabschlusses, für 
jeden einzelnen Geschäftsbereich, nur in Bezug auf das Direktver
sicherungsgeschäft (unter Ausschluss des in Rückdeckung übernom
menen Geschäfts). 
In einigen Fällen müssen Unternehmen für die Bereitstellung korrek
ter Daten unter Umständen nach eigenem Ermessen/mit eigenen Nä
herungen vorgehen, die den zur Berechnung der versicherungstech
nischen Rückstellungen verwendeten Annahmen entsprechen. 
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